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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Frischenschlager, 

Dr. Haider haben am 10. April 1981 unter der Nr. 1155/J 
an die Bundesregieru~g eine schriftliche parlamentarische 
A:1fyage betreffend No"elle zum Salzburger Landesbeamtengeset7 

- AntragstellU''lg der Bundesregierung gemäß Art.140 B-VG 
gerichtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

"1. Beabsichtigt die Bundesregierung, bezüglich der am 
1.8.1930 in Kraft getretenen Novelle zum Salzburger 
Landesbeamtengesetz eine AntragsteIlung beim Verfassungs
gErichtShof gemäß Art. 140 B-VG? 

2. 'v:erm nein: Wie wird dies im einzelnen begründet?U 

Ich beehre mich, diese Anfrage namens der Bundesregierung 
~ie folgt zu beantworten. 

Zu Frage 1 

Es ist nicht beabsichtigt, gegen die am 1. August 1980 
'i:1 Kraft getretene Novelle zum Salzburger Landesbeamtengesetz 
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eine AntragsteIlung beim Verfassungsgerichtshof gemäß Art.14C 

B-VG vorzubereiten. 

Zu Frage 2 : 

Dies begrü~de ich wie folgt: 
Aus der R~gelung des Art. 98 Abs. 2 B-VG, da8 die Bundesre

gierung wegen Gefänrdu'1g VJ 1 BU:'1desinter;::>ssen 'Jpr;en den 

Gesetzesbeschlul ei .les Land tales Einspruch erhphevl '(":3r1, 

kann nicht abgeleitet werden, daß sie im Fall ei le~ ~0l~~e~ 

Einspruches dann. wenn der Land tag einen BehayruYl1<;~esch lu 1 

fällt, zur Anfechtung des Landesgesetzes verpflich[e~ ~~r~. 

Diese Verpflichtung kann auch dann nicht angenommen werden, 

wenn der Einspruch wegen Gefährdung \lOi1 Bundesinteres sen 

im wesentlichen mit verfassurlgsrechtlichen Argumenten .be'JTü ldet 

würde .. 

Im vorliegenden Fall hat die B~desregierung den Einspruch 

damit begründet, daß gemäß Art.21 Abs.l B-VG die in den 

Angelegenheiten des Dienstrechtes erlassenen Gesetze der 

Länder von den das Dienstrecht regelnden Gesetzen und Verord

nungen des Bundes nicht in einem Ausmaß abweichen dürfen, 

daß der gemäß' Art.21 Abs. 4 vorgesehene Wechsel des Dienstes 

behindert wird • 
. '.: .... 

Es ist in Aussicht genommen, die· Frage, wie weit Landesdienst
rechtsgesetze vom Bundesdienstrecht abweichen dürfen, einer 

grundsätzlichen Klärung vor dem Verfas~ungsgerichtshof 

zuzuführen. Es erscheint iedoch 1icht zuletzt aus pr0zeßtaktischen 

Grü tden zweckmäßiqer, diese Kläru:'1g an hand . einer '10m BU'ldes

dienstrecht abweichenden bes0ldungsrechtlichen.Vorschrift 
vornehmen zu lasse~. 
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